
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Untersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit 
dem mit 1. Jänner 2006 in Kraft getretenen Bun-
desgesetz, mit dem die Unfalluntersuchungsstelle 
des Bundes errichtet wird (Unfalluntersuchungs-
gesetz BGBl. I Nr. 123/2005, i.d.F. BGBl. I Nr. 
40/2012) und das Luftfahrtgesetz, das Eisenbahn-
gesetz 1957, das Schifffahrtsgesetz und das 
Kraftfahrgesetz 1967 geändert werden, sowie auf 
Grundlage der RL 2004/49/EG des Europäischen 
Parlaments und Rates vom 29. April 2004. Zweck 
der Untersuchung ist ausschließlich die Feststel-
lung der Ursache des Vorfalles zur Verhütung 
künftiger Vorfälle. Die Untersuchung dient nicht 
der Feststellung des Verschuldens oder der Haf-
tung.  
Bei den verwendeten personenbezogenen Be-
zeichnungen gilt die gewählte Form für beide 
Geschlechter.  
Ohne schriftliche Genehmigung der Bundesanstalt 
für Verkehr darf dieser Bericht – auch nicht aus-
zugsweise - wiedergegeben werden. 
 
Besucheradresse: A-1210 Wien, Trauzlgasse 1 
Postadresse: A-1000 Wien, Postfach 207 
Homepage: http://versa.bmvit.gv.at 
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Verzeichnis der Abkürzungen und Begriffe 
 
Bf  Bahnhof 
DB  Dienstbehelf 
DV  Dienstvorschrift 
Fdl  Fahrdienstleiter 
IM  Infrastructur Manager (Eisenbahn Infrastrukturunternehmen) 
PZB  Punktförmige Zugbeeinflussung 
SUB  Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 
Tw  Triebwagen/Triebzug 
Tfzf  Triebfahrzeugführer 
VzG  Verzeichnis örtlich zulässiger Geschwindigkeiten 
Z  Zug 

 

 

Verzeichnis der Regelwerke 
 
EisbBBV   Eisenbahnbau- und –Betriebsverordnung, BGBl. II Nr. 398/2008 
EisbG   Eisenbahngesetz 1957, BGBl. I Nr. 125/2006 i.d.F.  BGBl. I Nr. 25/2010 
UUG 2005  Unfalluntersuchungsgesetz 2005, BGBl. I Nr. 123/2005, i.d.F. BGBl I 40/2012 
MeldeVO Eisb  Meldeverordnung Eisenbahn 2006, BGBl. II Nr. 279/2005 
RL 2004/49/EG  „Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit“ 

 

 

Verzeichnis der Regelwerke des IM/RU 
 
DB 823/PZB 90 Dienstbehelf des Traktionsleisters 
DV V2 Signalvorschrift des IM 
DV V3 Betriebsvorschrift des IM 
ZSB Zusatzbestimmungen zur Signal- und Betriebsvorschrift 
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Vorbemerkungen 
 
Die Untersuchung wurde unter Zugrundelegung der Bestimmungen des Art. 19 Z 2 der RL 2004/49/EG in Verbin-

dung mit den Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 UUG durchgeführt.  

Gemäß § 4 UUG haben Untersuchungen als ausschließliches Ziel die Feststellung der Ursache des Vorfalles, um 

Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können, die zur Vermeidung gleichartiger Vorfälle in der Zukunft beitra-

gen können. Die rechtliche Würdigung der Umstände und Ursache ist ausdrücklich nicht Gegenstand der Untersu-

chung. Es ist daher auch nicht der Zweck dieses Berichts ein Verschulden festzustellen oder Haftungsfragen zu 

klären. Der gegenständliche Vorfall wird nach einem Stellungnahmeverfahren mit einem Untersuchungsbericht 

abgeschlossen. 

Gemäß Art. 25 Z 2 der RL 2004/49/EG werden Sicherheitsempfehlungen an die Sicherheitsbehörde und, sofern es 

die Art der Empfehlung erfordert, an andere Stellen oder Behörden in dem Mitgliedstaat oder an andere Mitglied-

staaten gerichtet. Die Mitgliedstaaten und ihre Sicherheitsbehörden ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen angemessen berücksichtigt und 

gegebenenfalls umgesetzt werden.  

Die Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere Mitgliedstaaten, an die 

die Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die Untersuchungsstelle mindestens jährlich über Maßnahmen, die 

als Reaktion auf die Empfehlung ergriffen wurden oder geplant sind (siehe Art. 25 Z 3 der RL 2004/49/EG). 

Dieser Untersuchungsberichtes sowie andere zur Verfügung gestellte Unterlagen dürfen ohne ausdrückli-

che Genehmigung der Bundesanstalt für Verkehr, Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nicht aus-

zugsweise wiedergegeben werden.  

Untersuchungsverfahren 
 

Es erfolgte ein Lokalaugenschein vor Ort durch die SUB am 11. Dezember 2011. 

Die Unterlagen der Beteiligten trafen bis am 28. März 2012 bei der SUB ein.  

Allfällige Rückfragen wurden bis zum 25. Mai 2012 beantwortet.  

Empfänger 
 

Dieser vorläufige Untersuchungsbericht ergeht an: 

 

Unternehmen / Stelle 

Infrastrukturbetreiber 

Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Traktionsleister 

Tfzf Z 7825 

Tfzf Z 7630 

Konzernbetriebsrat des Eisenbahnunternehmen 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

BMWFJ - Clusterbibliothek  
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1. Zusammenfassung 
 
Am Sonntag, 11. Dezember 2011 um 17:03 Uhr, Bf Bruck an der Leitha, kollidierte der auf 

Gleis 2 Richtung Eisenstadt fahrende Z 7825 mit dem aus Bratislava-Petrzalka entgegen-

kommenden Z 7630.  Der Z 7825 hatte das „Halt“ zeigen Zwischensignal „G2“ überfahren, 

gelangte dadurch in den Fahrweg des entgegenkommenden Z 7630 und kollidierte mit 

diesem auf der Weiche 204 im km 41,720.  

 

Durch die Kollision entgleiste der Z 7825 mit allen Achsen des ersten und zweiten Dreh-

gestells, der Z 7630 entgleiste mit allen Achsen des zweiten und dritten Drehgestells. Die 

Geschwindigkeit des Z 7825 betrug zum Zeitpunkt der Kollision ca. 46 km/h.  

 

Die Züge waren insgesamt mit ca. 120 Reisenden besetzt. Bei der Kollision wurden 3 Rei-

sende, sowie der Tfzf des Z 7630 leicht verletzt.  

An den beteiligten Fahrzeugen und an Infrastruktureinrichtungen entstand erheblicher 

Sachschaden.  

Die Strecke zwischen Bf Bruck an der Leitha und der Haltestelle Parndorf Ort war bis am 

Montag, 12. Dezember 2011, 18:00 Uhr unterbrochen. 

 

 

 

Summary 

 

At 11th December 2011, 17:03 o’clock, a collision between passenger train 7825 and pas-

senger train 7630 happened at the train station Bruck an der Leitha. The train 7825 passed 

the signal “G2” at danger and collided with train 7630 on the switch 204 at a speed of about 

46 km/h. Due the collision derailed the passenger train 7825 with the first and second bogie 

and the passenger train 7630 with the second and third bogie.  

 

Three passengers and one employee were lightly injured. Extensive damage occurred at 

rolling stock and infrastructure.  
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2. Allgemeine Angaben 

2.1. Örtlichkeit 

 Strecke 11801 von Bf Wien Südbahnhof (Ostbahn) nach Staatsgrenze nächst  

   Nickelsdorf (Hegyeshalom) 

 Bf Bruck an der Leitha  

 Weiche 204  

 km 41,720 

 

 
Abbildung 1     Skizze Eisenbahnlinien Österreich (Quelle: IM) 

 

 

2.2. Zeitpunkt 

Sonntag, 11. Dezember 2011, 17:03 Uhr 

 

2.3. Witterung, Sichtverhältnisse 

Klar, 7°C,  Dunkelheit. Es lagen keine witterungsbedingten Einschränkungen der Sicht-

verhältnisse vor. 

 

 

 

 

Bf Bruck an der Leitha 
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2.4. Örtliche Besonderheiten 

 
Der Bf. Bruck an der Leitha befindet sich auf der zweigleisigen, elektrisch betriebenen 

Normalspurstrecke vom Bf Wien Südbahnhof (Ostbahn) nach Staatsgrenze nächst 

Bf Nickelsdorf. Der Bf ist nicht mit Fdl besetzt und wird von der Betriebsführungszentra-

le Wien ferngesteuert. 

 

Vom 11. Dezember um 13:21 Uhr, nach einem Schienenbruch im Bf Bruck an der Leit-

ha Ost am Weichenherz der Weiche 274, war das Gleis 1 im Bf Bruck an der Leitha-

Ost nicht befahrbar und gesperrt. Alle Fahrten wurden am Streckengleis 2 zw. Bf Parn-

dorf und Bf Bruck an der Leitha Ost abgewickelt.  

 

 

2.5. Behördenzuständigkeit 

 
Die zuständige Eisenbahnbehörde ist die Oberste Eisenbahnbehörde im Bundesminis-

terium für Verkehr, Innovation und Technologie. 

 

2.6. Beteiligte Fahrten 

Z 7825 REX (Regionalexpresszug) 

 

Zuglauf: Von Bf Wien Südbahnhof (Ostbahn) nach Bf Eisenstadt 

Zusammensetzung:  

Tw 4124 033-4 

137 t Gesamtgewicht 

67 m Fahrzeuglänge über Puffer 

140 km/h Fahrzeughöchstgeschwindigkeit 

126 Bremshundertstel erforderlich gemäß Buchfahrplan 700 des IM 

150 Bremshundertstel vorhanden 

Zug durchgehend und ausreichend gebremst 

 

Im Zug befanden sich ca. 60 – 70 Reisende und ein Tfzf. Der Zug wurde ohne Zugbe-

gleiter geführt.  
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Z 7630 REX (Regionalexpresszug) 

Zuglauf: Von Bf Bratislava Petrzalka nach Bf Wien Südbahnhof (Ostbahn) 

Zusammensetzung:  

Tw 4124 023-5 

137 t Gesamtgewicht 

67 m Fahrzeuglänge über Puffer  

140 km/h Fahrzeughöchstgeschwindigkeit 

124 Bremshundertstel erforderlich gemäß Buchfahrplan 700 des IM 

150 Bremshundertstel vorhanden 

Zug durchgehend und ausreichend gebremst 

 

Im Zug befanden sich ca. 60 – 70 Reisende und ein Tfzf. Der Zug wurde ohne Zugbe-

gleiter geführt.  

 

2.7. Zulässige Geschwindigkeiten 

2.7.1. Auszug aus dem VzG der Strecke 11801 

 

 

Abbildung 2     Auszug VzG (Quelle: IM) 

Die örtlich zulässige Geschwindigkeit im Vorfallbereich beträgt gemäß VzG 120 

km/h. 

ca. Kollisionsstelle 
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2.7.2. Auszug aus dem Buchfahrplan Heft 700 

  

Abbildung 3     Auszug Buchfahrplan Z 7825 (Quelle: IM) 

 

Gemäß Buchfahrplan ist die Fahrplangeschwindigkeit für Z 7825 im Bereich der Unfall-

stelle mit 120 km/h festgelegt. Geschwindigkeitseinschränkungen durch Langsamfahrstel-

len oder schriftliche Befehle waren im Vorfallbereich beim Z 7825 nicht gegeben.  

Die erforderlichen Bremshundertstel (siehe Punkt 2.6 auf Seite 7) für Z 7825 sind im 

Buchfahrplan mit 126% angegeben.  
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Abbildung 4     Auszug Buchfahrplan Z 7630 (Quelle: IM) 

 

Gemäß Buchfahrplan ist die Fahrplangeschwindigkeit für Z 7630 im Bereich der Unfall-

stelle für Z 7630 mit 120 km/h festgelegt.  

 

Bei der Einfahrt des Z 7630 auf Gleis 1 in den Bf Bruck an der Leitha war eine Geschwin-

digkeit von 60 km/h, signalisiert am Zwischensignal „U2“, zulässig.  

 

Geschwindigkeitseinschränkungen durch Langsamfahrstellen oder schriftliche Befehle 

waren im Vorfallbereich beim Z 7630 nicht gegeben.  

 

Die erforderlichen Bremshundertstel (siehe Punkt 2.6 auf Seite 8) für Z 7630 sind im 

Buchfahrplan mit 124% angegeben. 
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3. Beschreibung des Vorfalls 

 
Durch einen Schienenbruch am Weichenherz der W 274 war im Bf Bruck an der Leitha 

Ost das Gleis 1 ab 11. Dezember 2011, 13:21 Uhr nicht befahrbar. Die Betriebsabwick-

lung zwischen Bf Parndorf und Bf Bruck an der Leitha Ost erfolgte eingleisig. Fahrten 

Richtung Wien Südbahnhof (Ostbahn) wurden im Bf Bruck an der Leitha Ost von Gleis 2 

nach Bruck an der Leitha Gleis 1 durchgeführt (siehe Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5     Lageskizze Bruck an der Leitha Ost (Quelle: IM) 

 

Der Z 7825 war planmäßig unterwegs und hielt um 17:00 Uhr am Bahnsteig 2b im Bf 

Bruck an der Leitha zum Fahrgastwechsel. Die signalmäßig taugliche Fahrstraße war für 

den Zug bis zum „Halt“ zeigenden Zwischensignal „G2“ gestellt, das im Fahrweg befindli-

che Schutzsignal „Sch502R“ zeigte „Fahrverbot aufgehoben“. Durch das „Halt“ zeigende 

Zwischensignal „G2“ erfolgte bei der Einfahrt des Z 7825 in den Bf Bruck an der Leitha am 

Zwischenvorsignal (am Standort des Einfahrsignals „F2“) eine 1000 Hz PZB Beeinflus-

sung und durch den Aufenthalt in weiterer Folge die restriktive Geschwindigkeitsüberwa-

chung durch die fahrzeugseitige Sicherheitseinrichtung.  

 

           X  
unbefahrbare 
Gleisstelle Betriebsabwick-

lung der Fahrten 
Richtung Bruck an 
der Leitha 

Richtung Bf 
Bruck an der 
Leitha  
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Diese Geschwindigkeitsüberwachung wurde während des Aufenthalts zum Fahrgast-

wechsel im Bf Bruck an der Leitha vom Z 7825 durch Betätigung der Freitaste aufgeho-

ben.  

Aus der Gegenrichtung wurde um 16:58:26 Uhr für den Z 7630 eine signalmäßig taugliche 

Fahrstraße vom Zwischensignal „U2“ zum Zwischensignal „T1“ gestellt und die Fahrt in 

den Bf Bruck an der Leitha zugelassen.  

 

 

Abbildung 6     Lageskizze Bruck an der Leitha (Quelle: IM) 

 

 

 

 

Nach erfolgtem Fahrgastwechsel fuhr der Z 7825 vom Bahnsteig 2b ab, beschleunigte auf 

76 km/h und fuhr in weiterer Folge unerlaubt über das „Halt“ zeigende Zwischensignal 

„G2“. Durch die unerlaubte Signalüberfahrung erfolgte sofort eine PZB Zwangsbremsung 

die den Z 7825 auf den verbleibenden 142 m bis zur Weiche 204 nicht zum Stillstand 

brachte. Der Z 7825 gelangte in den Fahrweg des einfahrenden Z 7630 und kollidierte mit 

diesem auf der Weiche 204 mit einer Geschwindigkeit von ca. 46 km/h.  

Durch die Kollision entgleisten beide Züge. Der Z 7630 entgleiste mit beiden Achsen des 

zweiten und dritten Drehgestells, der Z 7825 mit beiden Achsen des ersten und zweiten 

Drehgestells.  

Fahrstraße Z 7630      Fahrstraße Z 7825 
 

Kollisionspunkt  unerlaubter Fahrweg 

Richtung Bruck 
an der Leitha Ost 
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Abbildung 7     Z 7630 und Z 7825 in Endposition - Quelle SUB 

Bei der Kollision wurden 3 Reisende, sowie der Tfzf des Z 7630 leicht verletzt.  

An den beteiligten Fahrzeugen und an Infrastruktureinrichtungen entstand erheblicher 

Sachschaden (ca. € 800 000).  

Die Strecke zwischen Bf Bruck an der Leitha und der Haltestelle Parndorf Ort war bis am 

Montag den 12. Dezember 2011, 18:00 Uhr unterbrochen. Züge des Fernverkehrs und 

Güterverkehrs wurden über Sopron umgeleitet, für den Regionalverkehr wurde ein Schie-

nenersatzverkehr eingerichtet.   

 

Abbildung 8     Lageskizze Bruck an der Leitha - Quelle SUB  
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4. Beteiligte, Auftragnehmer und Zeugen 
 

 Infrastrukturbetreiber 

 Eisenbahnverkehrsunternehmen 

 Traktionsleister 

o Tfzf Z 7825 

o Tfzf Z 7630 

5. Verletzte Personen, Sachschäden und Betriebsbehinderungen 
 

5.1. Verletzte Personen 

 

Verletzte Personen 
Casualties 

keine 

none 

tödlich 

fatality 

schwer 

serious  

injured 

leicht 

easily  

injured 

Passagiere 

Passengers 
□ - - 3 

Eisenbahnbedienstete 

Staff 
□ - - 1 

Benützer von EK 

L.C. Users 
⊠ - - - 

Unbefugte Personen 

Unauthorised Persons 
⊠ - - - 

Andere Personen 

Other 
⊠ - - - 

Abbildung 9     Tabelle Verletzte Personen 

 

5.2. Sachschäden an Eisenbahninfrastruktur 

Geschätzter Schaden € 200.000.- 

 

 

5.3. Sachschäden an Eisenbahnfahrzeugen 

Geschätzter Schaden € 600.000.- 
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6. Beweismittel /Auswertungsergebnisse 

 

6.1. Auswertung des Stellwerksprotokolls Bf Bruck an der Leitha  

Das Stellwerksprotokoll wurde für den Zeitraum 11.12.2011 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

durch den Infrastrukturbetreiber ausgewertet und der SUB zur Verfügung gestellt. Für die 

beteiligten Fahrten wird folgende Signalstellung dokumentiert: 

 

 16:39:09 Uhr, Zwischensignal „G2“ wird fahrtbewirkt haltgestellt, danach wird das 

Signal im Zeitraum bis 17:30 Uhr nicht mehr angeschaltet 

 16:57:04 Uhr, Schutzsignal „Sch502R“ wird freigestellt  

 16:58:26 Uhr, Zwischensignal „U2“ wird freigestellt 

 17:02:13 Uhr, Zwischensignal „U2“ wird fahrtbewirkt haltgestellt 

 17:02:31 Uhr, Schutzsignal „Sch502R“ wird fahrtbewirkt haltgestellt 

 17:03:13 Uhr, Schutzsignal „Sch502R“ wird freigestellt 

 

 

Dieser Auswertung zu Folge zeigte das Zwischensignal „G2“ für den Z 7825 immer „Halt“. 

Es gab für den Z 7825 keinen unerlaubten Fahrtwiderruf bzw. keine unerlaubte Fahrstra-

ßenauflösung.  

Die Freistellung des Schutzsignals „Sch502R“ erfolgte für den nachfolgenden Z 9433.  
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6.2. Fotodokumentation vom Signalstandort Zwischensignal „G2“ 

Das Zwischensignal „G2“ steht im km 41,578, rechts von Gleis 2. Das Gleis 2 selbst 

verläuft dort in einer Geraden wodurch die Sicht auf das Signal „G2“ eindeutig gegeben 

ist. Es bestehen keine Sichtraumeinschränkungen auf das Signal. 

 

Abbildung 10     Signal „Sch502R“ und „G2“  – Quelle SUB 

Die vorstehende Fotodokumentation, aufgenommen bei der 70 m Tafel am Bahnsteig 

2b (ungefährer Haltepunkt des Z 7825), zeigt das Schutzsignal „Sch502R“ im Vorder-

grund mit dem dahinter liegenden Zwischensignal „G2“. Die Sichtverhältnisse entspre-

chen ziemlich genau den Gegebenheiten vom Unfallzeitpunkt.  

 

6.3. PZB Ausrüstung Tw 4124 033-4 (Z 7825) 

Der Tw 4124 033-4 ist mit einer Zugsicherungseinrichtung PZB 90 ausgerüstet. Die 

PZB überwacht die Beachtung von Signalen und Geschwindigkeitsbeschränkungen 

durch den Tfzf und besteht aus Fahrzeugeinrichtungen (Fahrzeugmagnete) und Stre-

ckeneinrichtungen (Gleismagnete). Unter dem Begriff Magnet ist ein elektrischer 

Schwingkreis zu verstehen der in seiner Resonanzfrequenz 500 Hz, 1000 Hz oder 

2000 Hz erreicht, was drei übertragbaren Informationen entspricht.  

 Sch502R 
 
 G2 
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Auf dem Schienenfahrzeug befinden sich aktive elektrische Schwingkreise, die auf be-

stimmte Frequenzen abgestimmt sind und deren Spulen im sogenannten Fahrzeug-

magnet zusammengefasst sind. Als Gegenstücke befinden sich im Gleis entsprechende 

Gleismagnete die jeweils auf eine der Fahrzeugfrequenzen abgestimmt sind. Passiert 

das Schienenfahrzeug einen Gleismagnet so sinkt durch Resonanzwirkung die Strom-

stärke im entsprechenden Fahrzeugschwingkreis. Diese Stromabsenkung wird ausge-

wertet und löst entsprechende Reaktionen aus.  

 

Abbildung 11    PZB Gleismagnet 

Die 1000 Hz-Beeinflussung muss vom Tfzf innerhalb von 4 Sekunden mit der Taste 

„Wachsam“ quittiert werden, sonst erfolgt eine Zwangsbremsung. 20 bzw. 26 Sek. nach 

der 1000 Hz-Beeinflussung darf die Geschwindigkeit maximal 90 km/h bzw. 70 km/h 

(der Zeit- und Geschwindigkeitsfaktor ist abhängig von Betriebsart der PZB) betragen, 

sonst erfolgt ebenfalls eine Zwangsbremsung (angehängte Geschwindigkeitsprüfung).  

Bei der 500 Hz-Beeinflussung wird die Geschwindigkeitsüberwachung entsprechend 

der eingestellten Betriebsart wirksam. Die Geschwindigkeit darf 65 km/h bzw. 50 km/h 

(abhängig von der Betriebsart) nicht übersteigen sonst erfolgt eine Zwangsbremsung. 

Die 2000 Hz-Beeinflussung bewirkt eine sofortige Zwangsbremsung. 

 

Eine der wesentlichen Verbesserungen zur Überwachung der Annäherungsgeschwin-

digkeit an ein „Halt“ zeigendes Hauptsignal bietet die „Restriktive Geschwindigkeits-

überwachung“ der PZB 90. Bleibt nach einer PZB Beeinflussung 1000 Hz (Ankündigung 

eines  „Halt“ zeigendes Signals) die Geschwindigkeit mindestens 15 Sekunden lang un-

terhalb der Umschaltgeschwindigkeit (Vum im Diagramm) so wird auf die sogenannte 

restriktive Geschwindigkeitsüberwachung umgeschaltet.  
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Es gilt dann die Überwachungsgeschwindigkeit (VÜ2 im Diagramm) von 45 km/h. Wir die 

Geschwindigkeit von 45 km/h überschritten, so hat dies eine Zwangsbremsung des Zu-

ges zur Folge.  

 

Abbildung 12    Überwachungskurve PZB 90 (Quelle DB 823/PZB 90) 

 
Zweck der restriktiven Geschwindigkeitsüberwachung ist z.B., wenn ein Zug am Bahn-

steig hält und der Tfzf während eines Aufenthalts die Warnstellung des Ausfahrvorsig-

nals vergisst besteht die Gefahr, dass er ohne auf die Stellung des Ausfahrsignals zu 

achten abfährt. Er kann, je nach Entfernung des planmäßigen Haltepunkts zum Aus-

fahrsignal, eine so hohe Geschwindigkeit erreichen, dass der Zug trotz 2000 Hz 

Zwangsbremsung am Hauptsignal in eine bestehende Fahrstraße einer anderen Fahrt 

hineinrutscht.  

Bei der PZB 90 wird durch den Halt am Bahnsteig (= länger als 15 Sekunden unter der 

Umschaltgeschwindigkeit) die restriktive Überwachung aktiviert. Der Tfzf ist dann an ei-

ne Geschwindigkeit von maximal 45 km/h gebunden.  

Aus dieser restriktiven Geschwindigkeitsüberwachung darf sich der Tfzf beim Erkennen 

eines Signalbegriffes, der eine höhere Geschwindigkeit als die aktuelle Überwachungs-

geschwindigkeit zulässt, durch Betätigung der Freitaste befreien (Bestimmungen aus 

dem Regelwerk DB 823/PZB 90 des Traktionsleisters).  

 

Erfolgt die Befreiung ungerechtfertigt, so wird beim anschließenden Überfahren eines 

wirksamen 500 Hz Magnet unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit sofort eine 

Zwangsbremsung ausgelöst (Anm.: Im gegenständlichen Fall gab es keine Ausrüstung 

der Infrastruktur mit einem 500 Hz Magnet). 
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6.3.1. Regelwerke zur Bedienung der PZB 90 

Zur Bedienung der Sicherheitseinrichtung PZB 90 am Tw 4124 033-4 gelten grund-

sätzlich die Bestimmungen des DB 823/PZB 90 des Traktionsleisters. Dieses Regel-

werk enthält unter anderem die Bestimmungen zur Befreiung aus der restriktiven Ge-

schwindigkeitsüberwachung (Beilage: DB 823 PBZ 90 Auszug auf Seite 42).  

 

 

 

 

Abbildung 13    Auszug aus DB 823/PZB 90 (Quelle Traktionsleister) 

 

Eine Befreiung aus der restriktiven Geschwindigkeitsüberwachung darf nach diesen 

Bestimmungen nur beim Erkennen eines Signalbegriffes der eine höhere Geschwin-

digkeit als die aktuelle Überwachungsgeschwindigkeit zulässt erfolgen.  

 

Es Besteht nach diesen Bestimmungen keine Verpflichtung zur Befreiung aus der 

restriktiven Überwachung.  
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Abbildung 14    Auszug aus DB 823/PZB 90 (Quelle Traktionsleister) 
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Zusätzlich zum Regelwerk DB 823/PZB 90 gibt es vom Traktionsleister eine Anwei-

sung zur vorzeitigen Befreiung aus 1000 Hz Geschwindigkeitsüberwachungen (Bei-

lage: Anweisung zu DB 823 PZB der Traktionsleisters auf Seite 46). 

 

 

Abbildung 15    Auszug aus Anweisung zum DB 823 (Quelle Traktionsleister) 

Nach dieser Anweisung muss der Tfzf eine Befreiung durchführen, wenn das 

nächsterreichte Hauptsignal mit Freibegriff von mindestens 40 km/h zeigt und das 

PZB Überwachungsprogramm dies zulässt. 
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6.4. Auswertung der Registriereinrichtung für Z 7630 

Die Aufzeichnung der Registriereinrichtung des Tw 4124 023-5 von Z 7630 wurde nach 

dem Vorfall gesichert, durch den Traktionsleister ausgewertet und der SUB zur Verfü-

gung gestellt. 

 
Abbildung 16    Registriereinrichtung Z 7630  (Quelle: Traktionsleister) 
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6.5. Auswertung der Registriereinrichtung für Z 7825 

Die Aufzeichnung der Registriereinrichtung des Tw 4124 033-4 von Z 7825 wurde nach 

dem Vorfall gesichert und durch den Traktionsleister ausgewertet. Die Auswertung und 

die Rohdaten der Registrierung wurden der SUB zur Verfügung gestellt. 

 

Abbildung 17    Registriereinrichtung Z 7825  (Quelle: Traktionsleister) 
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6.5.1. Analyse der Registriereinrichtung für Z 7825 durch die SUB 

Die Rohdaten der Registriereinrichtung wurden von der SUB im Detail ausgewertet 

und analysiert. Aus der nachstehenden Abbildung kann man durch die plötzlich auf-

tretende starke Verzögerung von 4,07 m/s² darauf schließen, dass die Kollision nach 

der Zwangsbremsung (Verzögerung von 1,39 m/s²) bei einer Geschwindigkeit von 46 

km/h erfolgte.  

 
Abbildung 18    Wegbezogene Geschwindigkeit Detail  – Quelle SUB 

 

Darüber hinaus wurde anhand der Rohdaten das Bremsverhalten des Z 7825 simu-

liert, wenn keine Befreiung aus der restriktiven Geschwindigkeitsüberwachung erfolgt 

wäre.  

Es wurde eine Zwangsbremsung am „Halt“ zeigenden Zwischensignal „G2“ bei Ein-

haltung der Überwachungsgeschwindigkeit von v ≤ 45 km/h und eine Zwangsbrem-

sung nach Überschreitung der Überwachungsgeschwindigkeit der restriktiven Über-

wachung mit einer Geschwindigkeit von v > 45 km/h simuliert. Bei beiden Simulatio-

nen wurde die tatsächliche Bremskurve der Z 7825 zum Vergleich herangezogen. Die 

nachstehende Abbildung 19 zeigt in einer Übersicht die unterschiedlichen Bremskur-

ven. 
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Abbildung 19    Simulation der Bremskurven  – Quelle SUB 

 

Legende: 

1. Rote Line = tatsächliche Fahr- und Bremskurve Z 7825 aus den Rohdaten 

2. Grüne Linie = simulierte Fahr- und Bremskurve mit v ≤ 45 km/h und 

Zwangsbremsung beim Zwischensignal „G2“ 

3. Blaue Linie  = simulierte Fahr- und Bremskurve bei Überschreitung der 

Überwachungsgeschwindigkeit mit v > 45 km/h. 

4. Markierung für den Kollisionspunkt 

Die Nulllinie markiert den Signalstandort des Zwischensignals „G2“. 

 

In der Simulation bei v ≤ 45 km/h (2 grüne Linie) reicht die Zwangsbremsung am Zwi-

schensignal „G2“ nicht aus um den Zug noch vor dem Kollisionspunkt anzuhalten.  

 

In der Simulation bei v > 45 km/h (3 blaue Linie) wird der der Zug durch die Zwangs-

bremsung der restriktiven Überwachung ca. 55 m vor dem ZS G 2 zum Stillstand ge-

bracht. Die Kollision wäre dadurch eindeutig verhindert worden. 

 

2 

3 

1 4 
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7. Schlussfolgerungen 
 

7.1.  Z 7630 

Der Tfzf des Z 7630 hat sich Normenkonform verhalten, die zulässige Geschwindigkeit 

im Vorfallbereich wurde eingehalten.  

7.2.  Z 7825 

Die zulässigen Geschwindigkeiten im Vorfallbereich wurden eingehalten. Beim Aufent-

halt im Bf Bruck an der Leitha wurde trotz „Halt“ zeigendem Zwischensignal die Frei-

taste betätigt und die restriktive Geschwindigkeitsüberwachung deaktiviert. Dadurch 

konnte der Zug auf 76 km/h beschleunigt werden. Das „Halt“ zeigende Zwischensignal 

„G2“ wurde durch den Tfzf des Z 7825 nicht wahrgenommen und in weiterer Folge un-

erlaubt überfahren. Eine Ausrüstung der Infrastruktur mit 500 Hz Gleismagneten hätte 

die Kollision verhindert. Nach der Befreiung aus der restriktiven Geschwindigkeits-

überwachung hätte ein 500 Hz Magnet beim Überfahren sofort eine Zwangsbremsung 

ausgelöst und den Zug rechtzeitig zum Stillstand gebracht. Ebenso hätte die restriktive 

Geschwindigkeitsüberwachung, wenn keine Befreiung erfolgt wäre, nach Überschrei-

tung der Überwachungsgeschwindigkeit eine Zwangsbremsung ausgelöst und den 

Zug rechtzeitig zum Stillstand gebracht.  

7.3. Anweisung zu DB 823 PZB 90 

Die Anweisung (Beilage 4 Anweisung zu DB 823 PZB der Traktionsleisters 46 Seite) 

bedeutet für den Tfzf das er sich unter bestimmten Voraussetzungen aus der restrikti-

ven Geschwindigkeitsüberwachung befreien MUSS.  

 

Diese Anweisung ist in diesem Zusammenhang äußerst kritisch zu Betrachten. Die mit 

dieser Anweisung einhergehende Verpflichtung zur Befreiung bringt nur auf jenen 

Strecken einen Sicherheitsvorsprung, die vollständig mit 500 Hz Magneten abgesichert 

sind.  

Beim Fehlen der 500 Hz Ausrüstung wie im gegenständlichen Fall, ist die Befreiung 

aus der Geschwindigkeitsüberwachung ein sicherheitstechnischer Rückschritt. Bei un-

gerechtfertigter oder irrtümlicher Befreiung ist keine technische Absicherung vorhan-

den um eine unerlaubte Signalüberfahrung mit Zwangsbremsung zu verhindern.  

 

Diese Bestimmungen sind nur dann zielführend, wenn Strecken lückenlos mit 500 Hz 

Magneten ausgerüstet sind, da bei einer Befreiung durch Signalverwechslung sofort 

eine Zwangsbremsung durch einen 500 Hz Magnet ausgelöst wird. 
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8. Ursache 
 
 

Durch die Befreiung aus der restriktiven Geschwindigkeitsüberwachung bei „Halt“ zeigen-

dem Zwischensignal „G2“ konnte der Z 7825 auf 76 km/h beschleunigt werden. In weite-

rer Folge wurde das „Halt“ zeigende Zwischensignal „G2“ unerlaubt überfahren. Durch die 

Geschwindigkeit von 76 km/h war die Zwangsbremsung am Zwischensignal „G2“ nicht 

mehr ausreichend um den Zug noch vor Erreichen der W 204 zum Stillstand zu bringen.  

Eine Ausrüstung der Infrastruktur mit 500 Hz Gleismagneten war nicht gegeben. Dadurch 

erfolgte nach der ungerechtfertigten oder irrtümlichen Befreiung aus der restriktiven Ge-

schwindigkeitsüberwachung auch keine Zwangsbremsung des Z 7825.  

 

9. Berücksichtigte Stellungnahmen 
 

Die eingelangten Stellungnahmen der beteiligten Personen und Stellen sind zur Gänze 

dem Untersuchungsbericht beigelegt (siehe Beilage 2: Fristgerecht eingelangte Stellung-

nahmen, ab Seite 31). 
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10. Sicherheitsempfehlungen 
 

 

Punkt 

Jahresnummer 
Sicherheitsempfehlungen richtet sich an 

 
10.1 

 

A-2012/82 

 

Aufarbeitung des Unfalls im Rahmen des Dienstun-

terrichtes mit allen Tfzf.  

 

Begründung: Sensibilisierung der Mitarbeiter hin-

sichtlich der Befreiung aus der restriktiven Ge-

schwindigkeitsüberwachung. 

 

Traktionsleister 

 

 

 

10.2 

 

 

A-2012/83 

 

Die Anweisung zur Befreiung aus der 1000 Hz Ge-

schwindigkeitsüberwachung (Punkt 6.3.1auf Seite 

19) ist in diesem Zusammenhang äußerst kritisch zu 

Betrachten. Die mit dieser Anweisung einhergehen-

de Verpflichtung zur Befreiung bringt nur auf jenen 

Strecken einen Sicherheitsvorsprung, die vollständig 

mit 500 Hz Magneten abgesichert sind.  

Beim Fehlen der 500 Hz Ausrüstung ist die Befrei-

ung aus der Geschwindigkeitsüberwachung ein si-

cherheitstechnischer Rückschritt, da bei ungerecht-

fertigter oder irrtümlicher Befreiung keine technische 

Absicherung vorhanden ist, um eine unerlaubte Sig-

nalüberfahrung zu verhindern.  

 

Es wird empfohlen, die Anweisung TR-B 045-2008 

vom 24.11.2008 außer Kraft zu setzen bis eine ent-

sprechende Ausrüstung der Infrastruktur mit 500 Hz 

Magneten vorliegt.   

 

 

Traktionsleister 

 

NSA 
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Punkt 

Jahresnummer 
Sicherheitsempfehlungen richtet sich an 

 

 

10.3 

 

 

A-2012/84 

 

Es wird empfohlen die Ausrüstung der Infrastruktur 

mit 500 Hz Gleismagneten zu forcieren. Eine zusätzli-

che Ausrüstung der Hauptsignale mit 500 Hz Magne-

ten bietet im Zusammenspiel mit der PZB 90 eine 

technische Absicherung um unerlaubte Signalüberfah-

rungen  durch menschliches Fehlverhalten zu verhin-

dern.    

 

Infrastruktur-

betreiber 

NSA 

 

10.4 

 

A-2012/85 

 

Es wird empfohlen zu überprüfen, ob für die Anwei-

sung TR-B 045-2008 vom 24.11.2008 eine eisen-

bahnrechtliche Genehmigung der Behörde erforder-

lich wäre. 

 

NSA 

 

10.5 

 

A-2012/86 

 

 

 

 

Es wird eine Gefahrenevaluierung für den Bf Bruck an 

der Leitha empfohlen. Diese Evaluierung sollte in Zu-

sammenarbeit von Infrastrukturbetreiber und Trakti-

onsleister erfolgen.  

Infrastruktur-

betreiber 

Traktionsleister 

 

 

 

 

 

Wien, am 28. September 2012  

Bundesanstalt für Verkehr 

Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes - Schiene 

 

 

 
Dieser endgültige Untersuchungsbericht gemäß § 15 UUG wurde vom Leiter der Sicherheits-
untersuchungsstelle des Bundes nach Abschluss des Stellungnahmeverfahrens  gemäß § 14 
UUG geprüft und genehmigt. 
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Beilagen  
 
1. Bildbeilage 

 

 

Abbildung 20    Z 7825 – Quelle SUB 

 

 

Abbildung 21    Z 7630 im Vordergrund – Quelle SUB 
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2. Fristgerecht eingelangte Stellungnahmen 
 

Litera Stellungnahme des BMVIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

 

c) 

 

 

 

 

d) 
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Litera Stellungnahme des BMVIT 

 

 

e) 

 

f) 

 

 

 

 

g) 

 

 

 

 

h) 

 

 

 

 

 

 

 

i) 
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Litera Stellungnahme des BMVIT 

 

 

j) 

 

 

 

 

 

k) 

 

 

 

l) 

 

 

 

 

m) 

 

 

 

 

n) 
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Litera Stellungnahme des BMVIT 

 

 

 

 

o) 

 

 

und deren Berücksichtigung 

 

Litera Anmerkungen 

a) - 

b) - 

c) berücksichtigt im Punkt 7.2 

d) berücksichtigt, Nummerierung der Sicherheitsempfehlung richtig gestellt 

e) - 

f) - 

g) - 

h) berücksichtigt, Sicherheitsempfehlung 10.2 wurde angepasst 

i) 

Durch die Signalsituierung, Schutzsignal und 170 m dahinter befindliches Haupt-

signal, wurde eine Absicherung mit Signalnachahmer und zugehörigem 1000 Hz 

PZB Magnet nicht untersucht. Bei einem Signalabstand von 170 m erscheint die 

Aufstellung eines zusätzlichen Signals nicht zielführend. 

j) 
Die Einberufung einer Expertenkommission  wäre Obliegenheit der Obersten Ei-

senbahnbehörde 

k) - 

l) - 

m) Die Befragung der beteiligten Tfzf erfolgte durch die Polizeiinspektion Parndorf.  

Es wurde aus rechtlichen Gründen auf die Wiedergabe dieser Befragung verzich-

tet.  

n) siehe Litera i) und k) 

o) - 
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 Stellungnahme der Rechtsvertretung des Tfzf Z 7825 
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Litera  Stellungnahme der Rechtsvertretung des Tfzf Z 7825 

 

 

 

 

 

 

p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) 

 

 

 

 

r) 
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Litera  Stellungnahme der Rechtsvertretung des Tfzf Z 7825 

 

 

 

 

 

 

 

s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

t) 
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Litera  Stellungnahme der Rechtsvertretung des Tfzf Z 7825 

 

 

 

 

 

u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v) 

 

 

und deren Berücksichtigung 

 

Litera Anmerkungen 

p) 
Die Signalsituierung entspricht den normativen Regelwerken. Eine Einschränkung 

der Sichtbarkeit ist bei keinem der beschriebenen Signale gegeben.  

q) 

Eine Gefahrenevaluierung aus dem Jahr 2009 für den Bf Bruck an der Leitha wur-

de in Untersuchungsverfahren nicht aktenkundig. Es wurde mit der Sicherheits-

empfehlung 10.5 eine aktuelle Gefahrenevaluierung vorgeschlagen. 
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Litera Anmerkung 

r) 

Die restriktive Geschwindigkeitsüberwachung soll ein Anfahren gegen ein „Halt“ 

zeigendes Signal durch Zwangsbremsung verhindern, wenn z.B. der Tfzf während 

des Aufenthalts am Bahnsteig den viel früher angezeigten Vorsichtbegriff vergisst 

(wie im gegenständlichen Fall am Zwischenvorsignal F2). Eine vorzeitige Befrei-

ung aus der restriktiven Geschwindigkeitsüberwachung ist daher kritisch zu be-

trachten. 

s) - 

t) 

 

Die angesprochene Anweisung zu DB 823 PZB 90  „Vorzeitige Befreiung aus der 

100 Hz Geschwindigkeitsüberwachung“ sowie deren allenfalls erforderlicher be-

hördlicher Genehmigung wurde mit der Sicherheitsempfehlung 10.4 berücksichtigt. 

Bei der angesprochenen und übermittelten „Dienstanweisung Energiesparoffensi-

ve“ aus dem Jahr 2009 handelt es sich lediglich um eine Schulungsunterlage des 

Traktonsleisters und um keine Dienstanweisung. 

u) - 

v) - 
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 Stellungnahme des Infrastrukturbetreibers 

 

 

 

 

 

 

 

w) 

 

 

 

  

 

und deren Berücksichtigung 

 

Litera Anmerkungen 

w) -  
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Litera  Stellungnahme des Traktionsleisters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x) 

 

 

und deren Berücksichtigung 

 

Litera Anmerkungen 

x) -  
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3. DB 823 PZB 90 Auszug  
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4. Anweisung zu DB 823 PZB der Traktionsleisters 
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